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§ 9 TUP
 TUP - Umweltprüfungsgesetz – TUP, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2021

(1) Nach der Erlassung von Plänen oder Programmen sind diese, sofern sie nicht ohnedies im Landesgesetzblatt oder

im Verordnungsblatt für Tirol kundzumachen sind, in geeigneter Weise, insbesondere auf der Internetseite des Landes

Tirol, kundzumachen.

(2) Dem konsultierten Mitgliedstaat oder Bundesland und den ö8entlichen Umweltstellen sind die Pläne oder

Programme in geeigneter Form bekannt zu geben.

(3) Eine zusammenfassende Erklärung, wie Umwelterwägungen in die Pläne oder Programme einbezogen wurden und

aus welchen Gründen die angenommenen Pläne oder Programme nach der Durchführung einer Alternativenprüfung

gewählt wurden, ist in geeigneter Form zugänglich zu machen, wobei diese nach Abs. 1 kundgemacht werden kann.

Hierbei ist darauf einzugehen, wie der Umweltbericht, die abgegebenen Stellungnahmen und die Ergebnisse allfälliger

grenzüberschreitender Konsultationen berücksichtigt wurden. Für die Dauer der Wirksamkeit der Pläne oder

Programme hat die Planungsbehörde jedermann auf Verlangen Einsicht in den Plan oder das Programm oder die

zusammenfassende Erklärung zu gewähren.

(4) Die beschlossenen Maßnahmen nach § 10 sind nach Möglichkeit bereits in die Kundmachung nach Abs. 1

aufzunehmen.
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